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742. Bundesgesetz: Änderung des Maß- und Eichgesetzes
(NR: GP XVII RV 662 AB 790 S. 87. BR: AB 3634 S. 510.)

743. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes zur Durchführung des Übereinkommens über den
internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen
(NR: GP XVII RV 787 AB 835 S. 87. BR: AB 3637 S. 510.)

744. Bundesgesetz: Änderung des Fernwärmeförderungsgesetzes
(NR: GP XVII RV 786 AB 832 S. 87. BR: 3609 AB 3633 S. 510.)

742. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Maß- und Eichgesetz geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 174/
1973 und der Kundmachungen BGBl. Nr. 40/1957
und BGBl. Nr. 561/1973 wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Für Maßangaben sind im amtlichen und im
rechtsgeschäftlichen Verkehr die in § 2 angeführten
oder nach § 2 zu bildenden Maßeinheiten — im
folgenden gesetzliche Maßeinheiten genannt — zu
verwenden."

2. Die §§ 2 bis 4 lauten:

„§ 2. Gesetzliche Maßeinheiten sind:

(1) Basiseinheiten:

(2) Ergänzende Einheiten:
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(3) Aus den Basiseinheiten und den ergänzenden
Einheiten kohärent abgeleitete Einheiten; von die-
sen haben die folgenden besondere Namen:

(4) Einheiten, die neben den sich aus den Abs. 1
bis 3 ergebenden Einheiten verwendet werden dür-
fen:

(5) Die gemäß § 3 gebildeten Vielfachen und
Teile der in den Abs. 1 bis 4 genannten Einheiten,
ausgenommen das Kilogramm (Abs. 1 Z 2), bei
dem die Vorsätze auf die Einheit Gramm anzuwen-
den sind, und der Grad Celsius (Abs. 3 Z 17).

(6) Einheiten, die neben den sich aus den Abs. 1
bis 3 ergebenden Einheiten, nicht jedoch mit den
Vorsätzen gemäß § 3, verwendet werden dürfen:
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(7) Die Produkte und Quotienten der in den
Abs. 1 bis 6 angeführten Einheiten, ausgenommen
die Millimeter-Quecksilbersäule (Abs. 6 Z 8).

§ 3. (1) Die in § 2 vorgesehene Bildung von Viel-
fachen und Teilen hat durch Multiplikation eines
der in Abs. 4 angeführten Faktoren mit den in § 2
jeweils angegebenen Maßeinheiten zu erfolgen.

(2) Die Namen der Vielfachen und Teile gemäß
Abs. 1 sind mit dem entsprechenden in Abs. 4 ange-
führten Vorsatz zu bilden; er ist unmittelbar vor
den Namen der Maßeinheit zu setzen.

(3) Die Zeichen der Vielfachen und Teile gemäß
Abs. 1 sind mit dem im Abs. 4 angeführten Zeichen
des entsprechenden Vorsatzes zu bilden; es ist
unmittelbar vor das Zeichen der. Maßeinheit zu set-
zen. Ein Potenzexponent der Maßeinheit hat sich
auf das ganze hiebei entstehende neue Zeichen zu
beziehen.

(4) Faktoren

§ 4. (1) Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen hat für die gesetzlichen Maßeinheiten
entsprechend dem Stand und den Erfordernissen
der Meßtechnik die verbindlichen

1. nationalen Etalons aufzubewahren und für
deren Anschluß an die internationalen Eta-
lons zu sorgen und

2. Darstellungsverfahren durch Verordnung
festzulegen.

(2) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen hat entsprechend dem Stand und den Erfor-
dernissen der Meßtechnik die gesetzlichen Maßein-
heiten durch

1. Eichung von Meßgeräten und
2. Prüfung von Meßgeräten im physikalisch-

technischen Prüfungsdienst
weiterzugeben.

(3) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen hat entsprechend dem Stand der Meßtechnik
und den Erfordernissen des amtlichen und rechts-
geschäftlichen Verkehrs die verbindlichen

1. Verfahren für die Bewertung von Getreide,
2. Bewertungsfunktionen für objektive Schallpe-

gelmessungen samt dem Bezugswert und
3. Verfahren zur Darstellung der Normalzeit in

Österreich
durch Verordnung festzulegen, wobei die gesetzli-
chen Maßeinheiten gemäß § 2 zu verwenden sind.

(4) Die Verordnungen gemäß Abs. 1 Z 2 und
Abs. 3 sind in dem vom Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen herauszugebenden „Amtsblatt
für das Eichwesen" kundzumachen. Sie treten mit
dem auf ihre Kundmachung folgenden Tag in
Kraft, soweit darin kein späterer Wirksamkeitsbe-
ginn bestimmt wird."
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3. § 7 Abs. 3 wird angefügt:

„Ein Meßgerät gilt nicht als bereitgehalten, wenn
glaubhaft gemacht werden kann, daß es ausschließ-
lich dekorativen oder musealen Zwecken dient."

4. § 8 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend
genannten Meßgeräte, wenn sie im amtlichen oder
im rechtsgeschäftlichen Verkehr verwendet oder
bereitgehalten werden:"

5. § 8 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. Meßgeräte zur Bestimmung der Masse ein-
schließlich der Gewichtsstücke und Zählwaa-
gen,"

6. § 8 Abs. 1 Z 4 lit. c lautet:

„c) Meßgeräte zur Bestimmung der mittleren
elektrischen Leistung oder der elektrischen
Energie in Verbindung mit Mengenmeßgerä-
ten für elektrische Energie (Tarifgeräte),"

7. § 8 Abs. 1 Z 6 wird angefügt:

„e) Refraktometer für die Bestimmung des Zuk-
kergehaltes von Most,"

8. Am Ende des § 8 Abs. 1 Z 12 wird der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und werden folgende
Ziffern angefügt:

„13. Dosimeter für Photonenstrahlung, die im
Strahlenschutz verwendet werden (Strahlen-
schutzdosimeter), sofern sie nicht der meß-
technischen Kontrolle gemäß § 12 b unterlie-
gen,

14. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität
von Radionukliden."

9. § 8 Abs. 3 Z 6 lautet:

„6. für Prüfungen, welche von staatlich autori-
sierten technischen Versuchsanstalten im
Rahmen ihrer Autorisation, von Ziviltechni-
kern im Rahmen ihrer Befugnis und von
Gewerbetreibenden im Rahmen ihrer Gewer-
beberechtigung durchgeführt werden,"

10. § 11 einschließlich seiner Überschrift lautet:

„2. M e ß g e r ä t e im G e s u n d h e i t s w e s e n
und für d e n U m w e l t s c h u t z

§ 11. Der Eichpflicht unterliegen
1. Meßgeräte gemäß § 8 Abs. 1, die zur Herstel-

lung und Kontrolle von Arzneimitteln ver-
wendet oder bereitgehalten werden,

2. Thermometer und Manometer an Sterilisa-
tions- und Desinfektionsgeräten, die bei der
Ausübung der Heilkunde verwendet oder
bereitgehalten werden,

3. Säuglingswaagen, die in Krankenanstalten,
Mutterberatungs- und Fürsorgestellen, in
ärztlichen Ordinationen oder von Hebammen
verwendet oder bereitgehalten werden,

4. Dosimeter für ionisierende Strahlung, und
zwar Photonenstrahlung und von Beschleuni-
gern erzeugte Elektronenstrahlung, die in der
Heilkunde verwendet oder bereitgehalten
werden, sofern sie nicht der meßtechnischen
Kontrolle gemäß § 12 b unterliegen,

5. Meßgeräte zur Bestimmung des Schalldruck-
pegels, einschließlich der zugehörigen Prüf-
schallquellen, wenn sie zur Feststellung einer
Gesundheitsgefährdung oder zur Feststellung
der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnah-
men verwendet oder bereitgehalten werden,

6. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität von
Radionukliden, wenn sie in der Heilkunde
verwendet oder bereitgehalten werden,

7. Meßgeräte, die zur Bestimmung von Schad-
stoffen im Rauchgas von Kesselanlagen ver-
wendet oder bereitgehalten werden."

11. § 12 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. Blutdruckmeßgeräte für die unblutige Mes-
sung,"

12. Nach § 12 a wird eingefügt:

„§ 12 b. (1) Dosimeter für Photonenstrahlung —
soweit es sich nicht um Dosimeter mit Ionisations-
kammern, Szintillationszählern oder Zählrohren
handelt — dürfen für die in § 8 Abs. 1 Z 13, in § 11
Z 4 und in § 13 Abs. 2 Z 6 vorgesehenen Anwen-
dungsgebiete nur dann verwendet werden, wenn sie
von durch das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen zugelassenen Stellen (Auswertestellen)
ausgegeben und ausgewertet sowie regelmäßig
einer meßtechnischen Kontrolle (Abs. 2) durch das
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
unterzogen werden.

(2) Die meßtechnische Kontrolle ist auf Antrag
der Auswertestelle vom Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen durch monatliche stichproben-
weise Prüfung der von den Auswertestellen ausge-
gebenen Dosimeter vorzunehmen. Die Prüfung hat
sich auf 1% der monatlich ausgegebenen Dosime-
ter, jedoch mindestens 20 Stück, aber höchstens
100 Stück, zu erstrecken. Die näheren Bestimmun-
gen über die Durchführung der meßtechnischen
Kontrolle sind in den Eichvorschriften festzulegen.

(3) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen hat in den Eichvorschriften die meßtechni-
schen Bedingungen für die Zulassung und die Auf-
hebung der Zulassung von Auswertestellen festzu-
legen, wobei auf § 38 Abs. 2 Bedacht zu nehmen
ist."

13. §13 Abs. 2 Z 3 lautet:

„3. Meßgeräte zur Bestimmung der Beschleuni-
gung oder der Verzögerung mit Ausnahme
der Bremsprüfstände,"

14. Am Ende des § 13 Abs. 2 Z 5 wird der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und folgende Ziffern
angefügt:
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„6. Dosimeter für ionisierende Strahlung und
zwar Photonenstrahlung, sofern sie nicht der
meßtechnischen Kontrolle gemäß § 12 b
unterliegen,

7. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität von
Radionukliden,

8. Meßgeräte zur Bestimmung des Gehaltes von
Alkohol in der Atemluft."

15. § 13 Abs. 3 lautet:

„(3) Reifendruckmesser müssen geeicht sein,
wenn sie in Tankstellen, bei der gewerbsmäßigen
Wartung oder Reparatur von Reifen oder im Rei-
fenhandel verwendet oder bereitgehalten werden."

16. § 15 lautet:

„§ 15. Die Nacheichfrist beträgt:
1. ein Jahr

bei Meßgeräten zur Bestimmung des Was-
sergehaltes von Getreide,

2. zwei Jahre
bei allen Meßgeräten, soweit in den Z 1 und
3 bis 9 nicht ausdrücklich eine andere Frist
festgesetzt ist,

3. drei Jahre
a) bei Transportbehältern aus Holz mit

Ausnahme der ausgepichten Transport-
behälter,

b) bei Verkehrsgeschwindigkeitsmessern
mit nichtmechanischen Anzeigemitteln,

4. vier Jahre
a) bei Längenmaßstäben und bei Peilstäben

mit nach Längenmaß geteilter Skala,
b) bei Elektrizitätszählern mit mechani-

schen Zusatzeinrichtungen mit Aus-
nahme jener, für die die Nacheichfristen
in Z 6 und in Z 9 lit. b festgesetzt sind,

c) bei Elektrizitätszählern besser als Genau-
igkeitsklasse 1,0 gemäß den Öster-
reichischen Bestimmungen für Elektro-
technik, ÖVE P 30, Teil 1/1969,

d) bei Wärmezählern,
e) bei Eindringkörpern für die statischen

Härteprüfverfahren nach Vickers sowie
nach Rockwell -A, -C, -D und -N (Här-
teprüfdiamanten),

5. fünf Jahre
a) bei Kalt-, Warm- und Heißwasserzäh-

lern,
b) bei Meßgeräten zur Bestimmung des

Flammpunktes brennbarer Flüssigkeiten,
c) bei Zustands-Mengenumwertern für

Gase,
d) bei Transportbehältern mit Ausnahme

der Transportbehälter aus Holz und der
Milchkannen,

e) bei Flüssigkeitsglasthermometern mit
Ausnahme der medizinischen Thermo-
meter und der in Aräometern oder
Pyknometern eingebauten Thermometer,

f) bei Meßgeräten zur Bestimmung der Vis-
kosität von Flüssigkeiten, sofern diese
Meßgeräte nicht gemäß § 17 Z 1 von der
Nacheichung befreit sind,

6. acht Jahre
a) bei statischen (elektronischen) Elektrizi-

tätszählern, auch mit statischen (elektro-
nischen) Zusatzeinrichtungen,

b) bei Induktions-Elektrizitätszählern mit
statischen (elektronischen) Zusatzein-
richtungen, auch mit mechanischem
Zweitarifzählwerk,

c) bei Induktions-Elektrizitätszählern mit
mechanischen Meßeinrichtungen zur
Bestimmung der mittleren elektrischen
Leistung,

d) bei Meßgeräten für die mittlere elektri-
sche Leistung oder die elektrische Ener-
gie in Verbindung mit Elektrizitätszäh-
lern (Tarifgeräte),

7. zehn Jahre
bei Lagerbehältern mit Ausnahme der in § 17
Z 3 und 4 angeführten und bei Peilstäben
mit einer nach dem Rauminhalt geteilten
Skala,

8. zwölf Jahre
bei Balgengaszählern,

9. sechzehn Jahre
a) bei Mengenmeßgeräten für Gase mit

Ausnahme von Balgengaszählern,
b) bei Induktions-Elektrizitätszählern

aa) ohne Zusatzeinrichtung,
bb) mit einer vom Zählerläufer berüh-

rungslos gesteuerten Impulsgabeein-
richtung, auch mit mechanischem
Zweitarifzählwerk,

cc) mit mechanischem Zweitarifzähl-
werk,

10. zwanzig Jahre
bei Meßwandlern."

17. §17 Z U und 12 lauten:

„11. Manometer, die zur Ausrüstung von Druck-
gefäßen oder Druckbehältern gehören, die
auf Grund von Rechtsvorschriften oder
behördlichen Verfügungen überwacht wer-
den,

12. Härtevergleichsplatten."

18. § 18 lautet:

„§ 18. Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten ist ermächtigt, durch Verordnung

1. für bestimmte Arten von Betrieben und
bestimmte Arten von Waren, möglichst auf
den Verkehr nach und vom Ausland
beschränkt, die Anwendung und Bereithal-
tung von Meßgeräten, die in anderen als in
§ 2 enthaltenen Maßeinheiten anzeigen, im
eichpflichtigen Verkehr zulässig zu erklären,

2. im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ministern anzuordnen, daß bestimmte eich-
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Pflichtige Meßgeräte nur geeicht in den Han-
del gebracht werden dürfen,

3. die gemäß § 15 bestehende Nacheichfrist hin-
sichtlich bestimmter Meßgeräte um höchstens
das Einfache der dort jeweils festgelegten
Nacheichfrist zu verlängern, wenn die Rich-
tigkeit und Zuverlässigkeit dieser Meßgeräte
für diesen Zeitraum gewährleistet ist."

19. Nach § 18 wird eingefügt:

„§ 18 a. (1) Das Bundesamt für Eich- und Ver-
messungswesen ist ermächtigt, für eichpflichtige
Meßgeräte, die für den einmaligen Gebrauch
bestimmt sind, in den Eichvorschriften anstelle der
Eichung eine meßtechnische Kontrolle vorzuschrei-
ben.

(2) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen ist ermächtigt, zu bestimmen, ob und unter
welchen Voraussetzungen Meßgeräte gemäß
Abs. 1, die den Eichvorschriften nicht vollkommen
entsprechen, ausnahmsweise zur meßtechnischen
Kontrolle zuzulassen sind.

(3) Die näheren Bestimmungen über den Antrag,
die Zulassung und die Durchführung hinsichtlich
der meßtechnischen Kontrolle sind unter Bedacht-
nahme auf die Erfordernisse des amtlichen und des
rechtsgeschäftlichen Verkehrs, des Gesundheitswe-
sens und des Umweltschutzes durch Verordnung
des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen
zu erlassen."

20. § 20 lautet:

„§ 20. (1) Zum entgeltlichen Ausschank von
bestimmten gemäß §21 Z l durch Verordnung
festzulegenden Getränken sind Schankgefäße zu
verwenden. Schankgefäße sind Gefäße, die erst bei
eintretendem Bedarf gefüllt werden. Sie müssen mit
einem Füllstrich und einer Literbezeichnung sowie
mit einem Herstellerzeichen versehen sein.

(2) Herstellerzeichen für Schankgefäße gemäß
Abs. 1 sind vom Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen auf Antrag des Herstellers zuzulassen,
wenn keine Gefahr einer Verwechslung mit ande-
ren bereits zugelassenen Herstellerzeichen für sol-
che Schankgefäße besteht, und im „Amtsblatt für
das Eichwesen" zu veröffentlichen."

21. §22 lautet:

„§ 22. Der Inhaber eines Betriebes mit entgeltli-
chem Ausschank ist dafür verantwortlich, daß die
von ihm verwendeten Schankgefäße den Vorschrif-
ten dieses Bundesgesetzes, ausgenommen die Ver-
pflichtung des Herstellers zur Anbringung des Her-
stellerzeichens, entsprechen."

22. § 24 Abs. 4 lautet:

„(4) Herstellerzeichen für Flaschen gemäß
Abs. 1 sind vom Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen auf Antrag des Herstellers zuzulassen,
wenn keine Gefahr einer Verwechslung mit ande-

ren bereits zugelassenen Herstellerzeichen für sol-
che Flaschen besteht, und im „Amtsblatt für das
Eichwesen" zu veröffentlichen."

23. In § 34 Z 4 wird die Wortfolge „das Bundes-
amt für Eich- und Vermessungswesen" durch die
Wonfolge „die Eichbehörde" ersetzt.

24. §38 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Zur Eichung zuzulassen sind nur Meßge-
räte, deren physikalische Grundlage und technische
Ausführung die Richtigkeit und Zuverlässigkeit
dieser Meßgeräte mindestens für die Dauer der für
sie festgelegten Nacheichfristen gewährleisten.

(3) Die Zulassung der Meßgeräte erfolgt auf
Grund des Ergebnisses einer eingehenden physika-
lisch-technischen Untersuchung, wobei das Bun-
desamt für Eich- und Vermessungswesen Meßer-
gebnisse ausländischer metrologischer Staatsinsti-
tute anerkennen kann, wenn zum Zeitpunkt der
Zulassung Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit
vorliegt."

25. § 39 Abs. 3 erhält die Bezeichnung „(4)". Als
neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Eichvorschriften können vorsehen, daß
Meßgeräte auch dann nachgeeicht werden dürfen,
wenn sie nach Änderung der Eichvorschriften die
neuen Eichfehlergrenzen einhalten, den bisherigen
Zulassungsbestimmungen entsprechen, die vollstän-
dige Einhaltung der neuen Eichvorschriften jedoch
wirtschaftlich unzumutbar wäre."

26. § 40 lautet:

„§ 40. Das Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen ist befugt,

1. Meßgeräte ausnahmsweise zur Eichung zuzu-
lassen, die in anderen als in § 2 enthaltenen
Maßeinheiten anzeigen, wenn ihre Anwen-
dung und Bereithaltung im eichpflichtigen
Verkehr vom Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten gemäß § 18 Z 1 zulässig
erklärt wurde,

2. Meßgeräte, bei denen außer der Anzeige in
gesetzlichen Maßeinheiten noch eine andere
Anzeige verwendet wird, ausnahmsweise zur
Eichung zuzulassen, wenn sie im übrigen den
Eichvorschriften entsprechen,

3. zu bestimmen, ob und unter welchen Voraus-
setzungen Meßgeräte ausnahmsweise zur
Eichung zuzulassen sind, die den Eichvor-
schriften nicht vollkommen entsprechen oder
für die noch keine Eichvorschriften erlassen
worden sind,

4. zu bestimmen, in welchen Fällen ganz oder
teilweise von der Stempelung abzusehen ist."

27. § 50 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Gemeinden im übertragenen Wirkungs-
bereich, ferner die Organe der Bundespolizei, der
Bundesgendarmerie und die in § 35 des Lebensmit-
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telgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, bezeichneten Auf-
sichtsorgane sind befugt, bei geeigneter Gelegen-
heit die ordnungsgemäße Verwendung und die
Gültigkeit der Eichstempel eichpflichtiger Meßge-
räte zu kontrollieren."

28. § 58 Z 1 lautet:

„1. Meßgeräte unter Anschluß an die nationalen
Etalons zu prüfen beziehungsweise, wenn sie
hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und ihrer
Abweichungen vom Soll- oder Nennwert den
Beglaubigungsvorschriften genügen, zu
beglaubigen,"

29. § 58 Z 2 entfällt; die Z 3 und 4 erhalten die
Bezeichnung „2" und „3".

30. § 64 lautet:

„§ 64. Bis 31. Dezember 1989 dürfen für Maßan-
gaben im Sinne des § 1 Abs. 1 die folgenden Maß-
einheiten verwendet werden:

1. für die Aktivität einer radioaktiven Quelle
das Curie (Ci) = 37 000 000 000 Becquerel
(3,7 x l010 Bq)
und die gemäß § 3 gebildeten Vielfachen und
Teile des Curie;

2. für die Energiedosis (absorbierte Dosis)
das Rad (rad) = 0,01 Gray
und die gemäß § 3 gebildeten Vielfachen und
Teile des Rad;

3. für die Äquivalentdosis
das Rem (rem) = 0,01 Sievert
und die gemäß § 3 gebildeten Vielfachen und
Teile des Rem."

31. § 66 lautet:

„§ 66. Die Eichpflicht der Eiersortiermaschinen
nach § 8 Abs. 1 Z 2 und der Abfüllmaschinen nach
§ 8 Abs. 1 Z 3 tritt erst ein, wenn die Erfordernisse
des amtlichen oder des rechtsgeschäftlichen Ver-
kehrs die Gewährleistung besonderer Genauigkei-
ten der Qualitätsklassen oder der Füllmengen not-
wendig machen. Der Bundesminister für wirtschaft-
liche Angelegenheiten hat den Zeitpunkt, mit dem
die Eichpflicht dieser Meßgeräte eintritt, durch
Verordnung zu bestimmen."

32. § 67 lautet:

„§67. Die Nacheichpflicht (§ 14) für Drehkol-
bengaszähler und für Schraubenradgaszähler tritt
erst ein, wenn die technischen Voraussetzungen für
eine wirtschaftlich tragbare Nacheichung dieser
Meßgeräte erfüllt sind. Der Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten hat den Zeitpunkt,
mit dem die Nacheichpflicht dieser Meßgeräte ein-
tritt, durch Verordnung zu bestimmen."

33. § 68 lautet:

„§ 68. Schankgefäße ohne Herstellerzeichen
dürfen noch bis 31. Dezember 1992 zum entgeltli-
chen Ausschank verwendet werden."

34. Die Überschrift vor § 69 lautet:

„5. Schlußbestimmungen".

35. Die Überschrift vor § 70 entfällt.

36. Die §§ 70 und 71 sind als §§ „69" und „70"
zu bezeichnen.

37. § 69 Abs. 2 und 3 entfallen; Abs. 4 erhält die
Bezeichnung „(2)".

38. § 70 Abs. 2 lautet:

„(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit in den einzelnen Vorschriften nichts
anderes bestimmt ist, der Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich des § 57
Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen, betraut."

Artikel II

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z 8, 10 und 14
treten hinsichtlich der Eichpflicht von Dosimetern
für Photonenstrahlung und von Dosimetern für
von Beschleunigern erzeugte Elekronenstrahlung
mit 1. Jänner 1990 und hinsichtlich der Eichpflicht
von Meßgeräten zur Bestimmung der Aktivität von
Radionukliden mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z 15 treten mit
1. Juli 1990 in Kraft.

Waldheini

Vranitzky

743. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Bundesgesetz vom 1. Juli 1981 zur
Durchführung des Übereinkommens vom
3. März 1973 über den internationalen Handel
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und

Pflanzen geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz vom 1. Juli 1981, BGBl.
Nr. 189/1982, zur Durchführung des Übereinkom-
mens vom 3. März 1973 über den internationalen
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere
und Pflanzen in der Fassung des Bundesgesetzes
vom 21. Jänner 1988, BGBl. Nr. 97, wird wie folgt
geändert:

Artikel I

1. In allen Bestimmungen werden die Bezeich-
nungen „Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie" und „Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie" durch die Bezeichnungen
„Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten" beziehungsweise „Bundesministerium für wirt-
schaftliche Angelegenheiten" und die Bezeichnung
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„Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz" durch die Bezeichnung „Bundesminister
für Umwelt, Jugend und Familie" ersetzt und
grammatikalisch der jeweiligen Bestimmung ange-
paßt.

2. Nach § 8 Abs. 4 wird eingefügt:

„(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten kann die von ihm erteilten Bewilli-
gungen oder Bescheinigungen befristen sowie mit
Bedingungen oder Auflagen versehen, soweit dies
erforderlich ist, um sicherzustellen, daß den Ziel-
setzungen des Übereinkommens Rechnung getra-
gen wird. Abs. 1 letzter Satz bleibt unberührt."

3. Die bisherigen Abs. 5 und 6 erhalten die
Bezeichnung 6 und 7.

4. § 12 Abs. 1 lautet:

„(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 300 000 S zu bestrafen:

1. wer ein Exemplar, einen Teil oder ein Erzeug-
nis ohne die nach §§ 3 bis 6 erforderlichen
Bewilligungen oder Bescheinigungen aus-
führt, wiederausführt oder einführt,

2. wer vorsätzlich durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben eine nach diesem Bundes-
gesetz erforderliche Bewilligung oder
Bescheinigung erschleicht oder das Vorliegen
der Bewilligungsfreiheit vortäuscht,

3. wer einer nach § 8 Abs. 5 erteilten Bedingung
oder Auflage zuwiderhandelt.

Der Versuch ist strafbar."

5. Nach § 12 Abs. 8 wird eingefügt:

„(9) Die Verjährungsfrist (§31 Abs. 2 VStG
1950) beträgt für die in Abs. 1 erwähnten Verwal-
tungsübertretungen drei Jahre."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1989
in Kraft.

(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses
Bundesgesetzes bestimmt sich nach § 13 des Bun-
desgesetzes vom 1. Juli 1981, BGBl. Nr. 189/1982,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 97/
1988.

Waldheini

Vranitzky

744. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988,
mit dem das Fernwärmeförderungsgesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fernwärmeförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 640/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 570/1985 wird wie folgt geändert:

1. In allen Bestimmungen werden die Bezeich-
nungen „Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie" und „Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie" durch die Bezeichnungen
„Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten" und „Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten" ersetzt und grammatikalisch der
jeweiligen Bestimmung angepaßt.

2. § 1 Abs. 3 und 4 lauten:

„(3) Förderungen dürfen nur für Investitionen
gewährt werden, mit deren Verwirklichung in der
Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1991
begonnen wird.

(4) Die Gesamthöhe der zu fördernden Investi-
tionen für Fernwärmeausbauprojekte im Sinne des
Abs. 2 darf die Gesamtsumme von 11 Milliarden
Schilling nicht überschreiten."

3. § 2 samt Überschrift lautet:

„Förderung von Fernwärmeerzeugungsanlagen

§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen so-
wie sonstigen Unternehmen können Förderungen

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Heizwerken oder Heizkraftwer-
ken unter der Voraussetzung, daß sie über-
wiegend mit Biomasse oder mit Braunkohle
beheizt werden,

2. bei Kraftwerksanlagen für die Anschaffung
oder Herstellung jener Anlagenteile eines
Kraftwerkes, die der Auskupplung der Fern-
wärme dienen,

3. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Müllheizwerken oder Müllheiz-
kraftwerken,

4. für die Anschaffung oder Herstellung von
Anlagen zur Nutzung industrieller, gewerbli-
cher oder sonstiger Abwärme,

5. für die Erschließung einer geothermischen
Quelle in dem Maße, in dem diese Anlage der
Fernwärmeversorgung dient,

6. für die Anschaffung oder Herstellung von
Wärmepumpenanlagen in dem Maße, in dem
diese Anlagen der Fernwärmeversorgung die-
nen,

gewährt werden.

(2) Unternehmen, die keine Fernwärmeversor-
gungsunternehmen sind (sonstige Unternehmen),
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kann eine Förderung nur insoweit gewährt werden,
als die aus den Anlagen erzeugte Wärme überwie-
gend Dritten zugeführt wird."

4. § 3 samt Überschrift lautet:

„Förderung von Fernwärmeleitungs- und -verteil-
anlagen

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie
sonstigen Unternehmen können Förderungen

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Fernwärmeleitungs- oder -verteil-
anlagen, sofern zur Erzeugung der gesamten
jährlichen nutzbaren Wärmeabgabe der in das
Netz speisenden Wärmequellen im Normal-
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus-
baues zumindest zu 80 vH Anlagen der Kraft-
Wärme-Kupplung, zur Verbrennung von
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwärme,
geothermischer Energie, Braunkohle oder
Biomasse beitragen und der Innendurchmes-
ser der Leitungen mindestens 40 mm beträgt,

2. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Fernwärmeverteilanlagen ohne
Einschränkung des Innendurchmessers,
sofern zur Erzeugung der gesamten jährli-
chen nutzbaren Wärmeabgabe der in das
Netz speisenden Wärmequellen im Normal-
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus-
baues zumindest zu 80 vH Anlagen zur Ver-
brennung von Abfällen, zur Nutzung indu-
strieller Abwärme, geothermischer Energie,
Braunkohle oder Biomasse beitragen,

3. für die Anschaffung oder Herstellung von
Hausanschlußleitungen einschließlich Über-
gabestation und von zentralen Wärmeverteil-
anlagen innerhalb eines Gebäudes, sofern
diese aus Anlagen zur Verbrennung von
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwärme,
geothermischer Energie oder Biomasse
gespeist werden und die geförderten Anlagen
im Eigentum des Unternehmens verbleiben,

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine
Baukostenzuschüsse oder Hausanschlußkostenbei-
träge verrechnet werden."

5. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann
nur gefördert werden, wenn seine Durchführbar-
keit unter Berücksichtigung der Förderung finan-
ziell gesichert ist. Vorhaben zur Anschaffung, Her-
stellung oder Erweiterung von Anlagen zur Erzeu-
gung von Fernwärme dürfen nur unter der Voraus-
setzung gefördert werden, daß diese Anlagen mit
Einrichtungen, Betriebsweisen und Reinigungsver-
fahren zur Verringerung von Umweltbelastungen
ausgestattet werden, die dem Stand der Technik
entsprechen. Bei der Bestimmung des Standes der
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-
ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu-
ziehen. Der Förderungswerber hat nach Maßgabe

seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des
sich für ihn aus der Vorhabensdurchführung unmit-
telbar ergebenden Vorteiles zur Finanzierung des
Vorhabens beizutragen."

6. Im § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Eine Förderung nach diesem Bundesgesetz
ist unzulässig, wenn für das Fernwärmeausbaupro-
jekt eine andere Förderung durch den Bund
gewährt wird. Dies gilt nicht für die Förderung für
Heizwerke oder Heizkraftwerke, die auf Basis Bio-
masse betrieben werden, und für Leitungsinvestitio-
nen, soweit die Leitungen mit Wärme aus Biomas-
seanlagen gespeist werden."

7. § 6 samt Überschrift lautet:

„Art der Förderung

§ 6. (1) Die Förderung erfolgt in Form von ein-
maligen Geldzuwendungen:

1. Falls die Investitionssumme des Fernwärme-
ausbauprojektes 10 Millionen Schilling nicht
übersteigt, kann für die in den §§ 2 und 3
genannten Investitionen eine einmalige Geld-
zuwendung in Höhe von maximal 8 vH der
gesamten Investitionssumme gewährt werden.
Sofern es sich um ein Projekt handelt, das
dem Erstaufbau eines Versorgungsgebietes
dient, kann die einmalige Geldzuwendung in
Höhe von maximal 10 vH der gesamten Inve-
stitionssumme gewährt werden.

2. Falls die Investitionssumme des Fernwärme-
ausbauprojektes mehr als 10 Millionen Schil-
ling beträgt, kann für die in den §§ 2 und 3
genannten Investitionen eine einmalige Geld-
zuwendung in Höhe von maximal 6 vH der
gesamten Investitionssumme des Projektes
gewährt werden.

3. Die Förderungen gemäß Z 1 bis 3 sind insge-
samt mit einer Summe von 30 Millionen Schil-
ling Geldzuwendungen pro Jahr und Förde-
rungswerber begrenzt.

(2) Voraussetzung dieser Förderung ist, daß
auch andere Gebietskörperschaften, in denen durch
das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfolgen soll,
auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung
in der Höhe eines Drittels der Bundesförderung
beitragen.

(3) Für erfolglose Bohrungen zur Erschließung
geothermischer Quellen (§ 2 Abs. 1 Z 5) können
über Antrag Zuschüsse in Höhe von maximal 8 vH
der verlorenen Investitionssumme, höchstens
jedoch 1,2 Millionen Schilling je Bohrung, gewährt
werden. Der Antrag ist vor Bohrungsbeginn unter
Anschluß eines geologischen Gutachtens einzubrin-
gen. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch
andere Gebietskörperschaften, in deren Bereich die
Bohrung erfolgt oder in denen durch das Vorhaben
die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf Grund
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von Vereinbarungen zur Finanzierung in der Höhe
eines Drittels der Bundesförderung beitragen.

(4) Für Bohrungen zur Erschließung geothermi-
scher Quellen (§ 2 Abs. 1 Z 5) kann der Bund über
Antrag eine Ausfallsbürgschaft in Höhe von maxi-
mal 6 Millionen Schilling je Projekt übernehmen.
Der Antrag ist vor Bohrungsbeginn unter Anschluß
eines geologischen Gutachtens einzubringen. Vor-
aussetzung der Übernahme der Ausfallsbürgschaft
durch den Bund ist, daß auch andere Gebietskör-
perschaften, in deren Bereich die Bohrung erfolgt
oder in denen durch das Vorhaben die Abgabe von
Wärme erfolgen soll, auf Grund von Vereinbarun-
gen Ausfallsbürgschaften in der Höhe eines Drittels
der Bundesbürgschaft übernehmen.

(5) Die Auszahlung der Geldzuwendungen
erfolgt grundsätzlich am Beginn der Investitionspe-
riode, jedoch darf die zu diesem Zeitpunkt gelei-
stete Zuwendung die Kosten der bereits getätigten
Investitionen nicht überschreiten. Die Auszahlung
kann auch in mehreren Teilbeträgen durchgeführt
werden."

8. Die §§ 7 und 8 samt Überschrift werden aufge-
hoben.

9. §9 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Bund kann als Träger von Privatrech-
ten zur Vorauswahl geeigneter Fernwärmeprojekte
die Erstellung und Aktualisierung von Wärmenach-
frageatlanten und Abwärmekatastern fördern. Vor-
aussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha-
ben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung in
der Höhe der Bundesförderung beitragen."

10. § 9 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Förderung des Bundes gemäß Abs. 1 bis
3 darf ein Drittel der Kosten für die Erstellung von
Konzepten und Studien nicht überschreiten."

11. Im § 10 Abs. 1 werden die Worte „gemäß
den §§ 1 bis 8" durch die Worte „gemäß den §§ 1
bis 6" ersetzt.

12. § 10 Abs. 2 erster Halbsatz lautet:

„(2) Ansuchen haben insbesondere zu enthal-
ten:"

13. § 10 Abs. 2 Z 16 lautet:

„16. im Falle eines Ansuchens auf Gewährung
einer Förderung zum Zwecke der Erschlie-
ßung einer geothermischen Quelle (§ 2
Abs. 1 Z 5) ein geologisches Gutachten."

14. § 10 Abs. 3 wird aufgehoben.

15. § 10 Abs. 4 lautet:

„(4) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt
der Ansuchen kann der Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten nach Anhörung der

Länder und des Förderungsbeirates (§§ 15 ff.) fest-
legen."

16. § 12 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat die Ansuchen gemäß § 6
Abs. 1 Z 2 mit der Stellungnahme des Landes dem
Förderungsbeirat zur Begutachtung vorzulegen.
Der Förderungsbeirat hat sein Gutachten binnen
drei Monaten abzugeben."

17. In § 14 wird im letzten Satz der Z 4 der
Punkt durch einen Beistrich ersetzt und das Wort
„oder" angefügt. Als Z 5 wird angefügt:

„5. für ein Fernwärmeausbauprojekt eine andere
Förderung durch den Bund gewährt wurde,
sofern es sich nicht um eine Förderung für
Heizwerke oder Heizkraftwerke, die auf
Basis Biomasse betrieben werden, oder für
Leitungsinvestitionen, soweit die Leitungen
mit Wärme aus Biomasseanlagen gespeist
werden, handelt (§ 4 Abs. 4)."

18. Die §§ 15 bis 21 samt Überschrift lauten:

„Förderungsbeirat

§ 15. Zur Beratung des Bundesministers für wirt-
schaftliche Angelegenheiten für Fragen der Fern-
wärmeförderung wird beim Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten ein Beirat mit der
Bezeichnung „Förderungsbeirat" eingerichtet. Ihm
obliegt insbesondere

1. die Erörterung von Grundsatzfragen und Fra-
gen von gemeinsamem Interesse der öster-
reichischen Fernwärmewirtschaft,

2. die Beratung über die zehnjährigen Ausbau-
pläne für die österreichische Fernwärmewirt-
schaft,

3. die Abgabe von Gutachten gemäß § 12 Abs. 1.

§ 16. (1) Dem Förderungsbeirat haben als Mit-
glieder

1. drei Vertreter des Bundesministeriums, für
wirtschaftliche Angelegenheiten,

2. drei Vertreter des Bundesministeriums für
Finanzen,

3. drei Vertreter des Fachverbandes der Gas-
und Wärmeversorgungsunternehmungen aus
dem Bereich der Fernwärmewirtschaft,

4. je ein Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon-
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster-
reichs, des Österreichischen Arbeiterkammer-
tages, des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes, des Verbandes der Elektrizitätswerke
Österreichs und des Bundesministeriums für
Umwelt, Jugend und Familie

anzugehören.

(2) Bei der Abgabe von Gutachten gemäß § 12
Abs. 1 (§ 15 Z 3) hat dem Beirat auch ein Vertreter
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jenes Landes, in dem das Vorhaben zum Tragen
kommt, als Mitglied anzugehören.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu
bestellen.

§ 17. Die in § 16 Abs. 1 Z 1 genannten Mitglie-
der des Förderungsbeirates werden vom Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten zum
Vorsitzenden und Vorsitzenden-Stellvertretern
bestellt. Die in § 16 Abs. 1 Z 2 genannten Mitglie-
der werden vom Bundesminister für Finanzen
bestellt. Die übrigen Mitglieder werden auf Vor-
schlag der in § 16 Abs. 1 Z 3 und 4 und Abs. 2
genannten Stellen vom Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen für die Dauer
von drei Jahren bestellt.

§ 18. Der Vorsitzende hat den Förderungsbeirat
mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung einzu-
berufen. Er hat weiters ohne Verzug eine Sitzung
einzuberufen, wenn es der Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten zur Behandlung einer
bestimmten Angelegenheit verlangt. Die Geschäfte
des Förderungsbeirates sind vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten zu füh-
ren.

§ 19. Der Vorsitzende kann namens des Förde-
rungsbeirates vom Fachverband der Gas- und Wär-
meversorgungsunternehmungen und von den Fern-
wärmeversorgungsunternehmen alle Auskünfte ein-
holen, die dem Förderungsbeirat zur Erfüllung sei-
ner gesetzlichen Aufgaben notwendig erscheinen,
sowie zur Beratung auch Sachverständige heranzie-
hen. Ist die Beiziehung eines Sachverständigen für
die Abgabe einer Stellungnahme erforderlich, sind
die dadurch entstehenden Barauslagen vom
Antragsteller zu tragen.

§ 20. Der Förderungsbeirat hat seine Geschäfts-
ordnung mit einfacher Mehrheit zu beschließen.
Die Geschäftsordnung hat unter Bedachtnahme auf
die §§ 15 bis 19 die Tätigkeit des Förderungsbeira-
tes zu regeln. Darin sind die allgemeine Abwick-
lung der Geschäfte, die Einberufungsfristen, die
Beschlußerfordernisse und die Form der Abstim-
mung zu regeln. Die Geschäftsordnung bedarf der
Genehmigung des Bundesministers für wirtschaftli-
che Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen.

§ 21. (1) Die Mitglieder des Förderungsbeirates
sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, vom
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenhei-
ten zu verpflichten. Sie dürfen Amts-, Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in dieser

Eigenschaft anvertraut werden oder zugänglich
gemacht worden sind, während der Dauer ihrer
Bestellung und nach Erlöschen ihrer Funktion nicht
offenbaren oder verwerten.

(2) Wird ein Mitglied des Förderungsbeirates
wegen Verletzung der im Abs. 1 festgelegten Ver-
schwiegenheitspflicht rechtskräftig verurteilt (§310
StGB), ist das betreffende Mitglied von seiner
Funktion abzuberufen."

19. § 22 samt Überschrift lautet:

„Vollziehung

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen betraut."

Artikel II

Von den gemäß Anlage 1 des Bundesfinanzge-
setzes (Bundesvoranschlag) für Zwecke der Fern-
wärmeförderung veranschlagten Beträgen sind,
nach Abzug der für Zinsenzuschüsse aufzuwenden-
den Förderungsmittel,

1. 40 vH für Förderungen von Fernwärmeaus-
bauprojekten mit einer Investitionssumme von
höchstens 20 Millionen Schilling,

2. 60 vH für Förderungen von Fernwärmeaus-
bauprojekten mit einer 20 Millionen Schilling
übersteigenden Investitionssumme

zu verwenden. Wird in einem Finanzjahr eine sich
gemäß Z 1 oder Z 2 ergebende Quote nicht ausge-
schöpft, erhöht sich die jeweils andere Quote um
den nicht in Anspruch genommenen Betrag.

Artikel III

Übergangs- und Schlußbestimmungen

(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes bereits gewährten Förderungen
sind die bisher geltenden Vorschriften anzuwen-
den.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1989
in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky
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